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415/A.D. 
A n fra g e b e Cl n t W 0 r tun g 

zu 395/J 

des ,Bundesministern fUr Inneres Dr. H e t zen aue r 

auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. F i c cl 1 e r und Genossen, 

betreffend Adressenmaterial der Zulaasungsantr~ge. 

-I(t-.-.-.-

In Bcantv:ortung der von den Eerl'cn Abgeordneten Dr. Kurt Fiedler und 

Genossen an 15.11.1967 eingebrachten Anfrage Nr. 395/J, betreffend Adresscl1-

material der Zulassungsantr~ge, bechre ich mich mitzutcileft: 

Die Kammer fUr Arbeiter und Angestellte fUr V/ien hat mit Schreiben 

vom 4. April 1962, Zeichen ,[ipA/Lu/, an den Herrn Polizeipr~isidenten in 

Wien das Ersuchen gerichtet, lider Ka::1mer fUr Arbeiter und Imgestell te fUr 

Wien für die vorbereitenden Arbeiten einer wissenschaftlichen Studie über 

die sozialen und wirtschaftlichen Verhiü tnisse der Viiener ArlJci tnehmer 

Daten der beim Verkehrsamt der Bundes:polizoidirektion Yiien angemelc1.eten 

Kraftfe,hrz,euge zur Vorfi~gung zu stellen. 11 Zur ßegrit~ldul1g dieses ibsuchens 

wurde auscefUhrt: "Un: ein möglichst gonaucG Bild iibcr die EinkOl!lmens~ t 

Besi tz-, Wohnungs~ und allgemeinen Lebensverhtü tnisr::e der ~'~!iencr Arbeiter 

und Angestellten zu erho.l ton t benötigt die KamEler fiir .Arbei tel' und A11go­

stell te für rlien umfangreiches statistil::;ches HateriaL Gerade der Besitz 

eines Kraftf61.hrzougcs spielt bei der Untersuchung der wirtschaftlichen 

Situation eine wesentliche Rolle. tI 

lt'orner heißt es in dem angeftihrtc:l1 Schreiben: HIn VJCi terer Folge Yiiire 

die K8.m~er auch daran interessiert t die Daten der laufenden polizeiliqhcn 

Kraftfahrzeug-Neuzulassungen zu erhalten." 

Nach 0 31 Abs. 1 des Arbcitcrka!.1mergesetzes, BGBl.Nr. 105/1954, sind 

u.a. die Behcirden und ~·;mter des Bundc.s,. so\veit nicht be.sonclere ge.sctzlichc 

Vorzchriften entgegenstehen, vcr:pflichtet, den Arbeiterkammern auf Verlangen 

die zur Erfiil1ung ihrer Obliegenheiten erforderlichen i~u~slc~Infte zu crtei-=-

len und .sie in ihrer 'Hirksamkei t zu unter.'5tUtzen. 

Die Bunc!espolizcidircktion ~'Jicn hat da.her de:~ Kammer fiir j\.rbci tel' und 

.;l~>1g()Gtcllte tUr ·v'iicn seither die gev!Unschtcn Auskünfte au,s der Krslftfahr­

zeugkartei im Süme der vor zitierten gesetzlichen Vorpflichtung i5bermi ttcl t, 

zumal dem keine gesetzliche Vorschrift cntgecel1.stehte VerglcichsweiGc sei 

in diesem Zusanillcnhang auf § 40 Abs. 2 des Kraftfahrgesetzes 1955, 3GBL 

?Ir. 223, vcrrriesen, vJonach o.ie Behörde aus der Kr8.ftfahrzeuglw.rtei u~a. 
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4'i5/ A. B. 

zu 395/J 
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auch an gcsetzliche Interessenvertretungen Auskünfte darüber zu erteilen 

hat, wer der Besitzer eines bestimmten KraftfahrzeugeG ißt. 

Ob die Kar,I:ler für Arbei tcr und Angostell tc für Wien die ihr solcher­

art übermittelten Daten an außenstehende Personen oder Vereinigungen 

weitergegebcn hat, müßte vom Bundesministerium für soziale Vcrw~ltung als 

Aufsichtsbehörde der Arbeiterkammer (§ 30 AKG.) festgestellt werden, 

Ich habe die Bundespolizeidirektion Wien jedemfalls angewicsen, bei 

der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien unter Bezugnahme auf das 

seincrzei tigc Ersuchen feststellen zu. lassen, ob die erwähnten Auskünfte 

aus der Kraftfahrzeugkartei weiterhin benötigt werden; Zutreffendenfalls 

würde das Bundesministerium für soziale Verwaltung um ~barprlifung ersucht 

werden, ob die gewünschten Auskünfte zur Erfüllung der Obliegenheiten der 

il.rbci tcrkal7i.mer .er forderlich sind. Außerdem würde vom Bundesminis teriun für 

II.:::mdel, GeVlerbe und Industrie eine Stellungnahme darüber eingeholt v,erden, 

ob nach dem am 1. Jänner 1968 in Kraft tretenden § 47 Abs, 2 des KFG. 1967, 
BGBl.Nr. 267/67, die weitere Auskunfterteilung zuHissig ist, weirdie 

BehUrde nach dieser neuen Gesetzesbestimmune Auskünfte aus der Zulassungs~ 

kartei nur "auf .Anfrace und Aneabe des von einem Fahrzeug ge führten Kenn­

zeichens l1 zu geben hat~ 

-~-.-.-.-
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